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vermögen, dem w eiteren Aufbau des entwickelten gesellschaftlichen 
Systems des Sozialismus entzogen werden.

M it der Kennzeichnung staatsfeindlicher Menschenhandel w ird die 
hohe G efährlichkeit dieser verbrecherischen Anschläge, die auf Betrug, 
Fälschung, Erpressung und anderen M anipulationen basieren, charakte
risiert.

2. Die in Ziff. 1 form ulierte Zielsetzung kennzeichnet inhaltlich den 
Vorsatz, die sozialistische S taats- und G esellschaftsordnung zu

schädigen.

3. Durch die T atbestandsm erkm ale Organisationen, Einrichtungen, 
G ruppen oder Personen, die einen Kampf gegen die DDR führen,

w erden die den staatsfeindlichen M enschenhandel betreibenden Gegner 
der DDR charakterisiert. Durch die A ufnahm e des Begriffs „Personen“ 
w urde die Möglichkeit geschaffen, angesichts der ständig raffin ierter w er
denden Methoden, des arbeitsteiligen Vorgehens, der gegenseitigen A b
sicherung und der propagierten O rganisierung derartiger Verbrechen 
durch Einzeltäter, jeden derartigen feindlichen Anschlag zu erfassen.

Einen Kam pf gegen die DDR führen auch Personengruppen oder O r
ganisationen, die diese staatsfeindlichen Angriffe vorwiegend m it krim i
nellem  G elderw erb m otivieren. Schließlich fallen darun te r Einzelperso
nen, die selbständig, überw iegend insp iriert durch die P rak tiken  vorge
nann ter Organisationen, Einrichtungen oder Gruppen, derartige 
Verbrechen aus staatsfeindlichen Motiven betreiben.

4. Der Begriff Wirtschaftsunternehmen w urde beibehalten, weil die 
diesbezüglichen feindlichen Angriffe nach w ie vor betrieben w er

den, um durch den Raub von Spezialisten und ih rer K enntnisse über 
N euentw icklungen und Forschungsergebnisse Quellen im perialistischen 
E xtraprofits zu erschließen.

Die Tatsache, daß sich in solchen Konzernen bzw. kapitalistischen Be
trieben reaktionäre, DDR-feindliche Personengruppen oder Einzelperso
nen befinden, die — eng m it im perialistischen G eheim diensten liiert — 
durch derartige Verbrechen einen Kam pf gegen die DDR führen, erfo r
derte die ausdrückliche H ervorhebung deren V ertreter. Damit w ird diese 
spezielle Form der Feindtätigkeit gekennzeichnet.

5. Angesichts der raffin ierter werdenden, arbeitsteilig  betriebenen 
und gegenseitig abgesicherten Formen und M ethoden w urde das

T atbestandsm erkm al „im Zusammenhang“ aufgenommen. Dieser Begriff 
erfaß t insbesondere folgende hauptsächliche M ethoden und Form en staats
feindlichen M enschenhandels:
— die Eingliederung in eine derartige O rganisation oder G ruppe m it dem 

Ziel, an ih rer gegen die DDR gerichteten Tätigkeit teilzunehm en,
— jegliche K uriertätigkeit fü r diese Stellen, z. B. das U berbringen von 

M itteilungen oder von zur Tatausführung bestim m ter Gegenstände;


